
ZUTRITTS- UND TEILNAHMEREGELUNGEN FÜR ALLE 
MITGLIEDER UND BESUCHER*INNEN DER UNIVERSITÄT 
AUF GRUNDLAGE DER CORONA-VERORDNUNG  
DES LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG 
I.V.M. DER CORONA-VERORDNUNG STUDIENBETRIEB  

IN IHREN JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNGEN
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Wir bitten um Ihr Verständnis – Bleiben Sie gesund! 

Datenerhebung
Gem. den §§ 17 Abs. 1 Ziff. 1, 11 Abs. 1 und 7  
CoronaVO Baden-Württemberg i.V.m. § 5 Abs. 1  
CoronaVO Studienbetrieb sind von Teilnehmenden 
in jeder einzelnen Veranstaltung, Nutzer*innen uni-
versitärer Einrichtungen mit Studienbetrieb sowie 
Besucher*innen von Beratungs- und Verwaltungs-
einrichtungen wie den Studierendensekretariaten 
folgende Daten zu erheben:

Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum 
der Anwesenheit sowie die Telefonnummer.

Die Universität ist dazu verpflichtet, Personen, die 
die Erhebung ablehnen, von der Nutzung der Ein-
richtung oder der Teilnahme an der Veranstaltung 
auszuschließen.

Die Datenschutzerklärung wird bei Erhebung der 
Daten bereitgestellt und ist auf der Website Daten-
schutz der Universität einsehbar. 

Zutritts- und Teilnahmeverbot
Nach § 17 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 8 der CoronaVO 
Baden-Württemberg ist ein Besuch der Universität bzw. 
die Teilnahme an einer Veranstaltung nicht zulässig, 

1.  wenn Sie einer Absonderungspflicht im Zusammen-
hang mit dem Coronavirus unterliegen, 

2.  wenn Sie die typische Symptome einer Infektion mit 
dem Coronavirus, namentlich Atemnot, neu  

auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder  

Geschmacksverlust, aufweisen, 

3.  wenn Sie Ihrer Verpflichtung zum Tragen einer  

medizinischen Maske nicht nachkommen, oder

4. Sie entgegen einer entsprechenden Verpflichtung
weder einen Test-, einen Impf- noch einen

 Genesenennachweis vorlegen.

Mit dem Betreten der Universität bzw. der Teilnahme an 
einer universitären Veranstaltung erklären Sie zugleich, 
dass die o.g. Ausschlussgründe Nr. 1 und 2 nicht vor-
liegen. 

Sollten Sie der Meinung sein, dass die Einhaltung des 
Zutritts- und Teilnahmeverbots für Sie im Einzelfall nicht 
zumutbar ist, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Einrich-
tungsleitung bzw. den Verantwortlichen für die betref-
fende Veranstaltung auf.

Stand: 19. Mai 2021


